Verhaltensregeln die bei Ballonfahrten beachtet werden sollten.

Nochmals zur Klarstellung: MKS kann nur Klauentiere also Schafe, Ziegen, Rinder, Schweine, Wildschweine, Rehwild, Rotwild, Damwild befallen. Auch verschiedene Zootiere können betroffen sein (Elefanten, Rhinos, Giraffen, Antilopen etc.) keine Pferde !!

Generell ist anzumerken, dass eine weitere Solidarität mit den verunsicherten Landwirten sinnvoll und wichtig zur Erhaltung des notwendigen guten Verhältnisses ist.

Für den Fall, dass Ballonfahrten durchgeführt werden, sollten die folgenden Dinge grundsätzlichen im Bezug auf MKS beachtet werden:

· Starten Sie nicht von Bauernhöfen, insbesondere auf denen Klauentiere bzw. generell Tiere gehalten werden. Auch wenn der betreffende Landwirt nichts gegen einen Start auf seinem Hof hat kann der evtl. schon in diesem Betrieb vorhanden Virus verbreitet werden.

· Führen Sie Ballonfahrten grundsätzlich unter Beachtung der Höhenvorschriften durch. Vermeiden Sie längeres Fahren in niedrigeren Höhen insbesondere in der Nähe von landwirtschaftlichen Gehöften.

· Keine Landungen oder Befahren mit Ballonfahrzeugen oder Begleitfahrzeugen von Gästen innerhalb von bekannten Sperrbezirken, in denen MKS-Verdachtsfälle untersucht werden, bzw. evtl. akute Fälle von MKS vorliegen (mind. 3-10 km Umkreis meiden).

· Erklären Sie Ihren Gästen, dass wir auf ein weiterhin gutes Verhältnis zu Landwirten angewiesen sind, um immer, heute und nachdem MKS kein Thema mehr ist, stets als Ballonfahrer auf den landwirtschaftwirtlichen Flächen willkommen zu sein.

· Weisen Sie insbesondere Begleiter von Gästen, die hinter Ihnen herfahren darauf hin, dass grundsätzlich nur außerhalb von Höfen geparkt / stehengeblieben werden darf und auf keinen Fall über einen Hof insbesondere Flächen vor Stallungen gefahren werden darf.

· Alle an der Ballonfahrt beteiligten und Begleiter von Gästen sollten auch zu Fuß keinen Hof betreten oder sich in der Nähe von Stallungen bewegen, insbesondere dann, wenn diese Flächen evtl. mit Flatterband oder anderweitig Mitteln abgesperrt sind.

· Desinfektionsmatten oder Desinfektionsbereiche auf Wirtschaftswegen können keine Beschädigungen an Fahrzeugen hervorrufen und sind zu benutzen, nicht zu umfahren.

· Richten Sie Ihre Landung so ein, dass möglichst nur freies Ackerland und freie Brachflächen benutzt werden.

· Hinterlassen Sie eine Information, wenn Sie einen Landeschaden angerichtet haben oder nicht sicher sind, ob und in welcher Höhe ein solcher entstanden ist. Den Halter zu ermitteln oder zu informieren, könnte daran scheitern, dass Sie evtl. keinen Hof betreten können und dies auch nicht ohne Aufforderung und evtl. Desinfizierung von Ihren Schuhen tun sollten. Können Sie den Besitzer nicht informieren oder ermitteln, informieren Sie vorsichtshalber die Polizei.

· Meiden Sie vorläufig ausdrücklich eingezäuntes Gelände, da Sie nicht wissen, ob in diesen Bereichen in letzter Zeit Tiere gewesen sind, die evtl. den MKS-Virus bereits in sich tragen.

· Es empfiehlt sich häufiger eine heiße Bodenunterwäsche der Fahrzeuge und eine Reinigung des Korbes mittels Dampfstrahler vorzunehmen.

Auch wenn einige diese Maßnahmen vielleicht übertrieben klingen, sind es Aktivitäten, die keine sehr große Mühe machen; aber deutlich zeigen, das Problem der Landwirte verstanden zu haben und sich an Abwehrmaßnahmen zu beteiligen. Zum Teil handelt es sich auch um Maßnamen die generell bei Ballonfahrten eingehalten werden sollten und daher keine zusätzliche Mühen bedeuten. Die momentane Angst der Landwirte kann durch solche einfache Mittel vermutlich reduziert werden.

Bedenken Sie, dass die geringste unsensible Aktion von Ihnen und Anderer, die Sie begleiten, hinterher nur Ihnen angelastet wird. Sprechen Sie andere Ballonfahrer in Ihrem Umkreis an und geben Sie diese Informationen weiter.

